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Siebte Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  

der Pädagogischen Hochschule Heidelberg für den konsekutiven Vollzeit- und Teilzeitmaster-
studiengang „E-Learning und Medienbildung“ vom 16. Dezember 2009 

 
Vom 27.01.2021 

 
Aufgrund von § 8 Abs. 5 i.V.m. § 32 Abs. 3 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Janu-
ar 2005 in der Fassung des 4. HRÄG vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1204) hat der Senat der Pä-
dagogischen Hochschule Heidelberg am 27.01.2021 gemäß §19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 LHG die nachfol-
gende Änderungsordnung beschlossen.  

Der Rektor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat am 27.01.2021 seine Zustimmung erteilt. 
 
 

Art. 1 Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg für den konsekutiven 
Vollzeit- und Teilzeitmasterstudiengang „E-Learning und Medienbildung“ vom 16. Dezember 2009 (Amt-
liche Bekanntmachung Nr. 39/2009) in der Fassung vom 29.01.2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 
6/2020) wird wie folgt geändert:  
 
 
1. Nach § 18a wird folgender § 18b eingefügt: 
 
„§ 18b Studienleistungen und studienbegleitende Modulprüfungsleistungen unter Einsatz der Neuen 
Medien 
 
(1) Studienleistungen und studienbegleitende Modulprüfungsleistungen können unter Einsatz moder-
ner Informations- und Kommunikationstechnologien (Neue Medien) erbracht werden, sofern dafür die 
technischen, personellen und räumlichen Voraussetzungen vorliegen. 
 
(2) Für die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Abs. 1 gelten § 7 und §§ 17 bis 
18a entsprechend. Der Prüfungsausschuss gewährleistet zusammen mit dem Prüfungsamt, dass die 
Grundsätze eines fairen Prüfungsverfahrens eingehalten werden. Insbesondere müssen eine Identi-
tätskontrolle der Studierenden sowie die Einhaltung der an der Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg üblichen Prüfungsstandards (beispielsweise Ausschluss von nicht erlaubten Hilfsmitteln, Auf-
sichtsverpflichtung) gesichert sein. Die abschließende Bewertung bei Studien- und Prüfungsleistungen 
gemäß Abs. 1 ist durch die Prüfer:innen vorzunehmen. 
 
(3) Sind Prüfungsleistungen in Form von elektronischen Klausuren zu erbringen, wird den Studieren-
den im Rahmen der betreffenden Lehrveranstaltung ausreichend Gelegenheit gegeben, sich mit dem 
elektronischen Prüfungssystem vertraut zu machen. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind 
einzuhalten.“ 

 
Artikel 2 Inkrafttreten 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Amtlichen Bekanntmachung in Kraft.   
 
 
Heidelberg, 27.01.2021 
 
gez. 
Prof. Dr. Hans-Werner Huneke 
Rektor 


